
§ 1 - Allgemeines; Geltungsbereich

(1)  Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten ausschließlich; entgegenstehen-
de oder von unseren AGB abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt,
wenn wir nicht ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt haben. Unsere AGB gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender
Bedingungen des Bestellers unsere Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen.

(2)  Sämtliche Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung die-
ses Vertrages getroffen werden, sind ausschließlich in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3)  Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 14 BGB, sowie juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

§ 2 - Angebot; Unterlagen

(1)  Bestellungen, welche als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren sind, können wir
innerhalb von 2 Wochen annehmen.

(2)  An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
alle Eigentums- und Urheberrechte vor, ebenso an solchen schriftlichen Unterlagen, die als
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 - Leistungen

(1)  Wir erbringen die von uns geschuldeten Leistungen gemäß den umseitigen Bedingungen
des Einzelauftrags und - falls vorhanden - gemäß den Bestimmungen des Rahmenvertrages
mit seinen jeweiligen Anlagen, insbesondere Leistungsbeschreibungen, gemäß den nachfol-
genden Regelungen.

(2)  Wir sind berechtigt, uns bei der Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen der Hilfe von
Erfüllungsgehilfen nach unserer Wahl zu bedienen.

(3)  Bei der Bearbeitung von Daten, welche der Kunde an uns übermittelt, sind wir nicht ver-
pflichtet, diese Daten auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder auf die Einhaltung
gesetzlicher Bestimmungen zu überprüfen. Wir behalten uns vor, Daten die gegen ein gesetz-
liches oder behördliches Verbot verstoßen oder besondere Genehmigungen erfordern, von
einer Be- und/oder Verarbeitung auszuschließen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die
Daten gewaltverherrlichende, pornographische oder volksverhetzende Inhalte enthalten. Im
Falle der Übermittlung solcher Daten durch den Besteller stellt uns dieser von allen diesbe-
züglichen Ansprüchen Dritter frei. Dies umfasst Ansprüche Dritter aus der Verwendung sowie
der Verarbeitung der Daten.

(4)  Wenn der Besteller uns die für die Erbringung unserer Leistung erforderlichen Daten oder
Unterlagen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht gemäß den von uns vorgegebenen Formaten ent-
sprechend zur Verfügung stellt, haften wir nicht für eventuelle Ansprüche des Kunden wegen
unvollständiger oder verzögerter Leistungserbringung. Für den Fall, dass wir aufgrund vom
Besteller gelieferten falschen Datenmaterials unsere Leistungen nicht fehlerfrei erbringen,
behalten wir weiterhin unseren Zahlungsanspruch.

(5)  Bestehen unsere Leistungen in dem Versenden von E-Mails, deren Inhalte der Besteller
vorgegeben hat, so trägt der Besteller alleine und uneingeschränkt die vollständige Haftung
für die rechtliche Zulässigkeit des Inhalts und des Versandes und jeglicher Verarbeitung der
E-Mails durch uns an die vom Kunden bereitgestellten oder zur Verfügung gestellten
E-Mail-Empfänger-Adressen. Im Falle eines Verstoßes ist der Besteller verpflichtet, uns allen
hieraus entstehenden Schaden inklusive der Rechtsverteidigungskosten zu ersetzen sowie
uns von allen diesbezüglichen Ansprüchen Dritter freizustellen.

(6)  Hat die vom Kunden gewünschte Erbringung unserer Leistung zur Folge, dass hierdurch
wegen etwaiger konzeptionell bedingter Verstöße gegen die Bestimmungen der Deutschen
Post AG erhöhte Portokosten anfallen, so haften wir dafür nicht, es sei denn wir wußten dies
im Voraus und haben den Kunden nicht darauf hingewiesen.

§ 4 - Preise; Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab
Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird am Tag der Rechnungsstellung gesondert in
Rechnung gestellt und  gesondert ausgewiesen.

(2)  Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(3)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto
(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

(4)  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

§ 5 - Liefer- und Leistungszeit

(1)  Die Abklärung aller technischen Fragen, insbesondere die Einhaltung unserer
Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen
des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(2)  Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbe-
halten.

(3)  Sofern die Voraussetzungen von § 5 (2) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Verzug geraten ist.

§ 6 - Gefahrenübergang; Verpackung

(1)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist bei Warenlieferungen
„ab Werk“ gemäß INCOTERMS 2000 vereinbart.

(2)  Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung
werden nicht zurückgenommen. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der
Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.

(3)  Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung auf seine Kosten durch eine
Transportversicherung versichern.

§ 7 - Haftung

(1)  Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2)  Soweit ein Mangel unserer Leistung vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangel-
freien Sache bzw. Erbringung einer mangelfreien Leistung berechtigt. Im Fall der
Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforder-
lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu
tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach einem anderen Ort als
dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(3)  Schlägt die Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist fehl, so ist der Besteller nach sei-
ner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(4)  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatz-
ansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit
uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche
Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6)  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(7)  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab
Gefahrübergang. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB
bleibt unberührt.

(8)  Bei Verzug haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir
haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns
zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein vorsätzli-
ches oder grob fahrlässiges Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns
zuzurechnen. Sofern der Schaden nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.

(9)  Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im
Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maxi-
mal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

(10) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

§ 8 - Gesamthaftung

(1)  Eine weitergehende Haftung als in § 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß
§§ 823 ff. BGB.

(2)  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist,
gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 - Datenschutz

(1)  Wir speichern und verarbeiten personenbezogene Daten des Bestellers sowie personen-
bezogene Daten Dritter (z.B. Adressdaten), welche der Besteller bereitgestellt hat, soweit dies
für die Erbringung unserer Leistung erforderlich ist. Für den Fall, dass wir zur Erbringung unse-
rer Leistung Erfüllungsgehilfen einschalten sind wir berechtigt, die erforderlichen Daten an die
Erfüllungsgehilfen weiterzugeben bzw. diesen zugänglich zu machen.

(2)  Eine weitergehende Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt nur, sofern der
Besteller in diese Nutzung eingewilligt hat oder soweit er nachweist, dass der von ihm bereit-
gestellte Adressat in eine solche Nutzung eingewilligt hat.

§ 10 - Eigentumsvorbehalt

(1)  Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
Vertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug,
sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt
kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der
Pfändung der Ware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme
der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des
Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2)  Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend
zum Neuwert zu versichern. 

(3)  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 

(4)  Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen;
er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließ-
lich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer
oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung
weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen,
dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5)  Eine Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller wird stets für uns vor-
genommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung
entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

(6)  Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung
in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als verein-
bart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

(7)  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
obliegt uns.

§ 11 - Gerichtsstand; Erfüllungsort

(1)  Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch
berechtigt, den Besteller auch an dem Gericht seines Sitzes zu verklagen.

(2)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG)
ist ausgeschlossen.

(3)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.
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